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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.09.2020 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt hat am 15.07.2020 fast einstimmig (bei einer  Stimme 

Enthaltung) beschlossen, dass die Stadtverwaltung in Abstimmung mit den Thüringer 

Schaustellerverbänden bis zum 31.07.2020 geeignete öffentliche Flächen im Stadtgebiet der 

Landeshauptstadt für eine solitäre Nutzung für Angebote Erfurter Schausteller festlegt und in 

einer  geeigneten Form vergibt. Ziel war dabei die Unterstützung der in ihrer Existenz gefährdeten 

Erfurter Schausteller. 

Da bisher hinsichtlich der Umsetzung des Beschlusses keine Rückinformation erfolgt ist, bitten 

wir um Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Welche Abstimmungen, wann und mit wem, bezüglich welcher Flächen und für welche 

Nutzung und mit welchem Ergebnis, hat die Stadtverwaltung in Gesprächen zur 

Umsetzung des Stadtratsbeschlusses geführt? 

2. Wer ist in der Stadtverwaltung verantwortlich für die fachliche Umsetzung bzw. die 

Umsetzungskontrolle dieses Beschlusses? 

3. Welche Konsequenzen haben (können haben) eine fehlende bzw. mangelnde Umsetzung 

und Umsetzungskontrolle für Beschlüsse des Stadtrates für die Stadtverwaltung? 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

04.09.2020, gez. i. A. xxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion FDP, Herr Poloczek-Becher 
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